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 Rechtsverordnung 
der Stadt Geislingen an der Steige  

über die Festsetzung der Parkgebühren  
 

  
  
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen an der Steige hat am 23.05.2007 aufgrund 
von § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919), zuletzt geändert am 
14.08.2006 (BGBl. I S. 1958) und von § 2 der Verordnung der Landesregierung über 
Parkgebühren (Parkgebührenverordnung) wird folgende Rechtsverordnung be-
schlossen: 
 
 

§ 1 
  

Parkgebühren 
  
Die Gebühren für das Parken an Parkuhren und in Zonen mit Parkscheinautomaten 
auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Stadt Geislingen an der Steige betragen  
0,10 € je angefangenen 12 Minuten oder den entsprechenden Anteil dieser Gebüh-
ren, wenn der Verkehrsteilnehmer weniger als 12 Minuten Parkzeit anfordert und die 
Einrichtung zur Überwachung der Parkzeit dies zulässt. 
 
 

§ 2 
  

Gebührenpflichtige Zeit 
  
Die Gebührenpflicht gilt von montags bis samstags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr.  
 
 

§ 3 
  

Inkrafttreten 
 
 

- nicht abgedruckt - 
 


